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Verordnung 
über den Verkehr von Kraftfahrzeugen 

zwischen dem Gebiet 
der Deutschen Demokratischen Republik 

und dem
Demokratischen Sektor von Groß-Berlin.

Vom 19. Juli 1951
Der Verkehr von Kraftfahrzeugen, einschl. Motor

räder aller Klassen, die in der Deutschen Demokra
tischen Republik oder im Demokratischen Sektor 
von Groß-Berlin zugelassen sind, ist zwischen dem 
Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik und 
dem Demokratischen Sektor von Groß-Berlin durch 
die Westsektoren ab sofort verboten.

Berlin, den 19. Juli 1951 ’
Ministerium des Innern 

Dr. S t e i n h o f f  
Minister

Zweite Durchführungsbestimmung*) zum Gesetz 
über die Verleihung von Ehrenbezeichnungen 

an verdiente Lehrer und Ärzte des Volkes.
Vom 12. Juli 1951

Auf Grund §4 des Gesetzes vom 22. März 1950 über 
die Verleihung der Ehrenbezeichnungen an verdiente 
Lehrer und Ärzte des Volkes (GBl. S. 331) wird über 
die'Verleihung der Ehrenbezeichnung „Verdienter 
Arzt des Volkes“ folgendes bestimmt:

» § 1 
(1) Die Ehrenbezeichnung „Verdienter Arzt des 

Volkes“ wird an Ärzte verliehen,
die auf dem Gebiet der wissenschaftlichen For
schung bedeutende Leistungen aufzuweisen haben,

*) I. Durchführungsbestimmung (GBl. 1950 S. 467)

die sich in der praktischen ärztlichen Tätigkeit, 
insbesondere in der Betreuung der Werktätigen 
oder in der Gesundheitsverwaltung als wahre 
Volksärzte erweisen,
die als Universitätslehrer oder Lehrer an mittleren 
medizinischen Schulen einen Unterricht erteilen, 
der sich durch hohes fachliches Niveau und fort
schrittlichen Geist auszeichnet,
die sich an der Fortbildung der Ärzte oder in der 
hygienischen Aufklärung der Bevölkerung her
vortun

und sich damit besonders aktiv um die Volksgesund
heit verdient machen.

(2) Voraussetzung für die Verleihung der Ehrenbe
zeichnung ist neben der hervorragenden ärztlichen 
Tätigkeit die Teilnahme an den gesellschaftlichen 
Aufgaben unseres Volkes im Kämpf um den Frieden.

§ 2
(1) Beim Ministerium für Gesundheitswesen der 

Deutschen Demokratischen Republik wird ein „Be
ratender Ausschuß“ gebildet, der die Kandidaten für 
die Ehrenbezeichnung „Verdienter Arzt des Volkes“ 
aus den gemäß § 2 Abs. 1 des Gesetzes eingegangenen 
Vorschlägen aus wählt und dem Ministerium emp
fiehlt. Diesem Ausschuß gehören an:

1. ein Vertreter des Büros des Förderungsaus
schusses beim Ministerpräsidenten der Re
gierung der Deutschen Demokratischen 
Republik,

2. ein Vertreter des Staatssekretariats für Hoch
schulwesen der Deutschen Demokratischen 
Republik,

3. ein Vertreter des Bundesvorstandes desFDGB,


